
Private Transporte von Schrotmunition auf Straßen i nnerhalb der BRD nach 
den Gefahrgutvorschriften. 
 
Bei Munition handelt es sich um Gefahrgut, das beim Transport besonderen Vorschriften 
unterliegt. Bei Straßentransporten sind das GGBefG, GGVSEB und ADR. 
 
Munition ist als UN0012, Klasse 1.4 S, Beförderungskategorie 4, zu klassifizieren. Die 
„richtige Versandbezeichnung“ (proper shipping name) ist: 
 „Patronen für Handfeuerwaffen“ 
Die englische Bezeichnung ist: 
„Cartridges, small arms“ 
 
Nach ADR 1.1.3.1 gelten die ADR Vorschriften nicht für den Transport von gefährlichen 
Gütern, die von Privatpersonen durchgeführt werden, sofern die Güter einzelhandelsgerecht 
abgepackt sind und für den persönlichen oder häuslichen Gebrauch oder für Freizeit und 
Sport bestimmt sind. Die GGVSEB setzt die Grenze hier bei 50 kg Bruttomasse Munition. 
 
Sollte diese Menge überschritten werden gilt: 
 
Nach ADR 1.1.3.6 brauchen die Punkte 5.3 (Placards), 5.4.3 (Schriftliche Weisungen), 7.2 
mit Ausnahme von V5 und V8 in 7.2.4, CV1 in 7.5.11, Teil 8 mit einigen Ausnahmen und 
Teil 9 nicht beachtet zu werden. 
Die 1000 Punkte Regel braucht auch nicht beachtet zu werden, da bei der 
Beförderungskategorie 4 die höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit 
unbegrenzt ist. 
Es gilt die Verpackungsanweisung P130 die besagt, dass Innenverpackungen und 
Zwischenverpackungen nicht erforderlich sind und die Munition in Kisten aus Stahl, 
Aluminium, Naturholz, Sperrholz, Holzfaserwerkstoffe, Pappe, Schaumstoff und starren 
Kunststoff oder in Fässern aus Stahl, Aluminium, Sperrholz, Pappe oder Kunststoff 
transportiert werden darf. Die Verpackungen müssen geprüft und zugelassen sein. Das ist 

an der UN Markierung zu erkennen, z. B.   4G / Y / ………….. ( in diesem Fall ein 
Pappkarton). Der Karton muss fest verschlossen sein und nach den Vorschriften mit 
Gefahrgutzettel und UN-Nummer markiert sein. 

 UN0012   
 
Eine der Ausnahmen im ADR Teil 8 besagt, dass ein Feuerlöscher der Brandklassen A, B 
und C mit mindestens 2 kg Fassungsvermögen mitzuführen ist. 
Nach deutscher GGVSEB muss der Feuerlöschen alle 2 Jahre geprüft werden. 
 
Die Ladung ist ordnungsgemäß zu sichern. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Munition bis 50 kg Bruttomasse 
Transport in handelsüblichen Verpackungen. Keine weiteren Beschränkungen 
 
Munition über 50 kg Bruttomasse  
Transport im geprüften Karton, Kennzeichnung mit Gefahrgutzettel 1.4 S und UN0012 und 
geprüfter Feuerlöscher mit mindestens 2 kg Fassungsvermögen 
 
In jedem Fall ist die Ladung gegen Verrutschen und Beschädigung zu sichern. 


